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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von, E scher und ustert,
Mitgliedern der geschehende» Räthe der helvetische» Republik.

Acht und vierzigstes Stück.

Zürich, Montags den »5. Junius 179».

Gesezgebung.
Grosser Rath 12. Juny.

(Fortsetzung.
Penchaud sagt: Gesetze müssen auf Gercchtig-

keit und Billigkeit gegründet seyn; ein halbes vom
hundert Loskaufung vom Zchcnden könne nun weder
gerecht noch billig seyn; daher fodere er/ daß theils
diese Loskaufung nicht auf alle Güter gleich stark ge-
legt, theils daß sie betrachtlich erhöhet werde/ und
schlägt vor; sie auf die besten Güter auf sechs, auf
die mittclmäfstgen auf vier, uud auf die schlechten
auf zwei vom hundert ihres Werths zu setzen. D-e.
zehcndfreicn Guter wünscht er, in Rüksicht der Auf-
lagen, mit denen sie nun durch Abschaffung des Ze
b-nden belastet werden sollen, zu entschädigen. In
Rüksicht des Weinzehenden fvdert er ein« nähere Be-
stininiung, indem an einigen Orten die zehendc, an
andern die zwölfte, und an einigen selbst nur die acht-
zehende Maas dem Zchcndherrcn gegeben wird. End-
lich glaubt er, die Entschädigung der Partiknlarzehcnd-
besitzcr sei zu gering, indem die Zehenden immer zu
drei p. C. gerechnet, gekauft wurden, nun gehe der
Entschädigungsvorschlag auf sechs v C-; er schlagt

Rükweisung an die Kommission. Billeter folgt
Kuhns und Enters Antrag. H über stimmt fur
Webers Antrag, indem ein neues Gutachten doch
wieder der Versammlung vorgelegt, und genau unter-
sucht würde. Koch unterstüjt Kuh ns Antrag. Acker-
mann wünscht Fortsetzung der Berathung und noch,
malige Verlesung der schon anerkannten Grundsätze.
Ficrz begreift nicht, wie man den Entwurf unvoll-
ständig und dunkel finden kann, sein gerader und un-
gebildeter Menschenverstand begreift denselben gar
leicht; einzig mangle die Bestimmung der Loskaufung
des Zchcnden von fremden Fürsten und Herren: der
Zchcnden sei durch die Konstitutioüi schon aufgehoben,
und jezt sei es nur noch um ein grosmüthrges Opfer
von Seiten der Gütcrbcfitztr, auf den Altar des Va-
tcrlands zu thun; also begehrt er Fortsetzung der
Handlung, und zwar, daß dieses Anikeiweise gescheht.
Endlich wird -WebcrS Antrag mit Stimmeniiiehr
angenommen.

Der Präsident sagt: der 1. und 2. §. seyen schon
in den anerkannten Grundsätzen enthalten, und daher
müsse nun der z. §. untersucht werden. Koch behaupt
ter, der 2. §. sei etwas abgeändert worden, durch die
Beifügung des Worts: angeb l ü mte s Land, und

daher die Mittelsumme von fünfp, C, also zwanzig-1 will also diesen §. debattiren. Ackerman vertheidigt
Aachen Jahrsertrag als Entschädigung vor, und stimmt k diesen §. und sagt: in Verbmdung
übrigens zu Secretans Vorschlag, der Vcrcinsa-
chung der Schätzung.

Weber glaubt, diese allgemeine Behandlung
des Gutachtens sei^zu unbestimmt, und daher auch
zu weitläufig; er wünscht also artikelwcise Berathung
desselben. Zimmermann widersezt sich diesem An-
trag, weil wahrscheinlich das Gutachten in die Kom-
Misston zur Umarbeitung zurückgesendet werden wird.
Kühn fodert Znrükweisuiig des Gutach ens in die
Kommission, und Auftrag an dieselbe, jede schriftliche
Beine-kung die ihr eingeliefert wird, zum Entwurf
eines neuen Antrages zu benutzen. Ulmann fodert
eine „euc Kommssion zur Untersuchung dieses Entwurft'
mit dem Auftrag, Abends über denselben Bericht ab-
zustatten. Rellstab fodert Berathung des Gegen
standes ehe er wieder der Kommission übergeben wirb.
Euter sagt: der ganze Aufsa; sei höchst mangelhaft,
unverständlich und widersprechend, daher verlangt er

mit dem 4. z. fei keine
Unbestimmtheit vorhanden. Bourgois glaubt das
Wort angcblümt durchaus nothwendig. Secre-
tan sagt; damit sei einzig alles dies Jahr zehndbar«
Land verstanden. Koch beharret, und findet dieses
Wortes wegen Umänderung des Sinnes der aner-
kannten Grundsätze. Rellstab will das Wort durch-
aus beibehalten. Escher sagt: Durch Hincinhebung
dieses Wortes ist die Sache ganz geändert, denn durch
diese Best mmung wird nur das angeblümte Land zu
einer Entschädigung angehalten, das übrige aber ganz
unbedingt frei gegeben; er fodert also Untersuchung
des 2. §. Zimmer mann vertheidigt Reilstabs
und Ackermanns Meinung. Secretan bemerkt
hierüber Verschiedenheit zwischen dem- dcntschen und
französischem Protokoll; man fodert seine BerichMung
nach den, Deutschen. Der Antrag wird eben so'wie
die Anerkennung des Grundsatzes t. 2. durch MW-
iiienmchr angenommen.



Escher nimmt bas Wort über den;, z. und sagt:
Durch diese neue Bestimmung habt Ihr also denZt-
henden ohne alle Loskaufung aufgehoben, indem der
Halde p. C- des Werthes nicht Äbkaufungssumme,
sondern nur eine Entschädigung gegen den diesjähri
gen nicht mehr zu beziehenden Zehenden ist: unge-
achtet nun nichts von jener billigen Abkaufungsfnmm'e
sich zeigt, die bei der angezeigten Vereinigung beider
Partyeien versvrochen wurde, so fühle ich, daß nun
nicht mehr auf den eben durch Stimmenmehr ange-
uommnen Grundsa; zurükgegriffen werden darf, und
daß es also nur um Bestimmung einer Entschädigung
für, den -diesjährigen Zehend.en zu thun ist, und damit
quch hierüber nicht wieder aller Vortheil ans Seite
der Gutsbesitzer, und aller Nachtheil auf Seite des
Staats sei, so bitte ich um Erhöhung des halben p.
C. des Güterwerths. Ackermann glaubt, da die-
ses halbe p. C. ohne Unterschied auf allen angeblüm-,
ten Gütern liege, so könne er nicht erhöhet werden.
Secretan will, daß der Zahlungstermin dieses hà
ben p. C. bestimmt werde. Rellstab stimmt für>
Ackermann, indem ein halb p. C. über den Zehen-
den hinausgehen könnte. Näf stimmt bei, indem dies
nur ein grosmüthiges Opfer für das Vaterland, aber
keine Schuld sei. Thor in stimmt für einen p. C.
C u st orfür 2 einen halben p. C. T r ö sch will den halben
p. C. annehmen, unter der Bedingung, daß die nicht
Zehndbaren auch einen halb p. C bezahlen. Dreux
sichert 2 p. C. Hub er wünscht, daß es möglich
wäre, l p. C. zu zahlen. Herzog stimmt für i p. C-

Jomini findet höchst unbillig, daß alles Land gleich
wenig bezahlen müsse, indem Walzen und Rübenäckcr
mehr als ein halbes p.C. Zehendcn betragen. Bo ur-
gois will ein halbes p.C. und sagt: wenn wir i p. C.

wollen, so müssen wir den zweiten halben p. C. auf
die Städter verlegen. Wildb erger fodert Zurük-
Weisung an die Kommission, um den Vorschlag nach
Verschiedenheit des Landes zu bestimmen. Carmin-
trau sagt, der Antrag ist viel zu niedrig; fahren wir
so fort zu handeln, so graben wir eine Grube, in die
die Gesezgebung und der Staat hineinstürzen wird.
Rellstab beharrt, und widersezt sich der Zurükwei-
fung in die Kommission. Näf sagt: Em halb p. C.

M eine gar artige Gratifikation an den Staat. Lü-
scher will ein halb p. C. Guter fodert wenigstens

l p. C- Legier i p. C. Broyé i p. C., jedoch
mit der Bestimmung, daß diejenigen Guter, welche,
statt des Zehenden, den zwölften oder achtzehenden
Theil bezahlen, etwas weniger als i p. C. zahlen
sollen. Ackermann beharrt auf einem halben p. C. weil
sonst gefährliche Unordnung entstehe; auch fodert er
«ine baldige allgemeine Auflage. Vetsch, A rb und
Ulmann untersiüzen das Gutachten, welches einen Hai-
ben p. C. bestimmt. Mit 4? Stimmen gegen 41 wird
das Gutachten angenommen, und eifrig geklatscht.

Senat, i2. Juny.
Nachfolgender Beschluß wird zum zweitenmal

verlesen:
»Die gcftzgebenden Räthe in Erwägung, daß die

Abzugsrechte, die ehemals in verschiedenen Kam
tonen und Gemeinden in der Schweiz start hatten,
durch die Annahme der Konstitution zernichtet
sind — verordnen: daß bcmeldte Abzugsrechte
unter allen Bürgern Hejvelicns von dem l2April
an gèrechnct, abgeschaft seyn sollen." -

V e r t h ole t, Z à slin und Muret sprechen
für Annahme des Beschlusses; Ruepp verwirft ihn
als unvollständig, weil er überAbzugörechte dcrFrem«
den keine Bestimmung enthält. Lüthi v. Langnalt
verwiest ihn ebenfalls, weil darin nicht bestimmt iß,
ob Helvetic die Helvetic» verlassen, alsdann Abzug
bezahlen sollen oder nicht. Neding glaubt,^ gc«

,<stn die Abschaffung des bisherigen Adzugrechts komit
kein Widerspruch statt finde», aber in der Art wie

das Gest; sich ausdrnkt, sind Schwierigkeiten von

Handen; die von Ruepp und Lüthi berührten Falle
könnten als durch oas Gestz entschieden angesehen

werden, wahrend sie es doch nicht sind ; er wmMi
also das Gestj bestimmter abgefaßt; es sollte sich

ausdrücken: „Zwischen allen Schwcizcrbürgcrn, die

sich in Helvetic» aufhalten." Ochs: Man hat bis

dahin dreierlei Abzugsrechte gehabt: i) von SctM'
zern an Schweizerobrigkciten; dieß gierig so wrà
daß oft im gleichen Kanton, man aus einer Geme«
de in die andere Abzug zahlte; diese schreiende UW'
rechtigkeit ist durch den Geist unsrer Verfassung l»

aufgehoben, daß ein Gest; darüber wirklich üderflusi

sig scheinen könnte. 2 > Abzug der ehemalizen U»tett

thanen der-Kantone, die ihr Vaterland ohne Abzug

nicht verlassen konnten, wahrend die Bürger der

Kantone abzugsfrei waren; von selbst fällt auch die-

str Unterschied durch die Konstitution weg. z) AbM
der Fremden in der Schweiz. Angesessene zahlte»,

indem bei ihrem Tod ihr Vermögen demselben M
ttrworfen war; oder Fremde im Ausland, die MW

Erbschaft oder auf andere Weise Güter aus der Sch^i
zogen. Es sind also vielerlei Falle in Betracht zu

nehmen und da die Resolution nicht klar ist, so ww

er dieselbe verwerfen. M n n g er verwirft sie cbew

falls. Müller will annehmen, da sie durch sM
zweite kann- vervollständigt werden. Bad 011 MM
dagegen und F orne ran dafür. Sie wird aê
nommen.

Der Senat erhält den Beschluß, welcher das,

ausser der Ehe erzeugte Kind eines Bürgers von AE

ges, Kanton Leman, auf des Vaters Bitte m"' '

dem Sinn legitimist, wie die Legitimation oca

ton Bern unter der ehmaligen Regierung statt yan -

Muret spricht für die Urgenz; es ist von einem a

dem Todbette sich befindenden Manne tue



ber unverheurathet ist, keine nahen Verwandten hat,
pnd seinen Sohn zum Erben zu habe» wünscht. Wir
werden gewiß Nicht schwieriger seyn als die alte

Regierung, die solche Legitimationen mit vieler
Leichtigkeit ertheilte. Augustint ist gleicher Mei-
nung. Ochs will sich Wedel: der Urgenz noch der

Annahme widersetzen; er fragt nur, ob nach denGe-
setzen des Waatlandcs, daö Kind durch die Lcgiti-
manon auch zugleich das Erbrecht erlange. Muret
erwiedert, es sey ein Unterschied zwischen einfacher
Legitimation und Erklärung der Legiti-
mat ion; die lezcere faßt das Erbrecht auch, wo
kein Testament vorhanden ist, in sich; die einfache
Legitimation macht nur fähig, in Kraft eines Te
staments zu erben dieß lezte ist es auch allein, was
im gegenwartigen Falle verlangt wird. Der Beschluß
Wird angenommen.

Ein B. Frossard von Milden, schreibt im
Namen einer Gesellschaft von Freunden der Freiheit,
aus Veranlassung der dem Senat in der Sitzung vom
stcn Juny mitgetheilten Nachrichten über Ausichrvei-
fungrn, die sich fränkische Militärpcrsonen erlauben,
daß diese Excesse keineswegs allgemein seyen und wo
sie geschehen, auch immer gestraft werden. Aus La-
flecheres Antrag, beschließt der Senat sein Ver-
gnngen über den Inhalt dieser Nachricht ms Pro-
tokoll einrücken zu lassen.

Grosser Rath, rz. Juny.
Das Direktorium zeigt an, daß die Basler Leib'

wache täglich zoo Schweizerfranken koste, und daß
sie wegen Mangel an Casernen bei den Bürgern ein-
quartirt werden müsse: des gänzlichen Geldmangels
und der veränderten Umstände wegen, die seit ihrer
Herbeirufung statt gefunden haben, glaubt es, ihre
Abdankung dürfte rachsam seyn. Hub er verlangt
tzienehniignng dieses Antrags. Fierz will, daß diese
Leibwache bis auf die Freiwilligen vermindert werde,
weil bei ganzlicher Abdankung die Franken uns wie-
der bewachen würden. Huber beharrt auf der
gänzlichen Zurüksendnng, welche angenommen wird.

Koch legt eine Eintheilung des Kantons Ober-
land in loDistrikte vor. Michcl wünscht, daß das
Gnndelwaldrhal einen eignen Distrikt ausmache, und
daß Oberhoftn statt Thun zu einem Distriklsort ge-
mamt werde. Escher vertheidigt das Gutachten
dura? die Lokalität des Landes und vermißt die Pfarr
gemeinde Gadmen in dieser Enitheilung. Michel^ Escher als Städter der Stadt Thnn
oas Wort rede und beharrt auf seinen Wünsche»,
arsch vertheidigt das Gutachten. Hämmeler
weicht wider Vermehrung der Distrikte. Michel
veyarret. Das Gutachten wird mit Slimmenmehr
angenommen.

Preux fodert eiye Commission für Distriktsein
»Heilung des Wallis: sie wird angenommen und in
?>e Commission geordnet Escher, Preux, Delves,
»tujtt ugh Cabin.

Die Behandlung des ZehenbengukachkenS kommt
wieder an die Tagesordnung. Huber sagt, der §.

4. sollte umschrieben werden. Guter meint daS
End dieses §. welches von den Zehenden der Wies
sen spreche, könne nach Annahme des 2. u. z. K. nicht
mehr statt haben, weil über alles angcblümtc Land
abgesprochen sey, und alle Wiesen auch angeblümtes
Land sind. Escher fodert, daß dieser §. in 2 §. ab-
getheilt werde, indem er zwei ganz verschiedene Ge-
gcnstände enthalte: dieser Antrag wird angenommen.
Delves will, daß die angenommenen Zchendenauf-
hebungsgrundsätze vorläufig dem Seuar übergeben
werden: aus Hubers Antrag geht man zur Tages-
ordliung über.

Die Berathung über die Heuzehcnden in Geld,
wird also vorgenommen. Hecht fragt, ob unter
solchen Zehenden auch diejenigen verstanden seyen,
welche jährlich aufs neue in Geld taxirl werden. Lü-
scher soderc, daß alle bisher in Geld bezahlte Heu-
zehenden ganz gleich wie das leztoerfloßne Jahr bc-

zahlt werden : in Rükficht der künstlichen Grasarteu
auf den Brachfeldern aber fodert er, daß diese als
zum kleinen Zehenden gehörig nichts bezahlen. Aker-
mann glaubt, die in künstliche Wiesen umgeschatte
Felder gehören in den grossen Zehenden, ungeachtet
eö wider seinen eignen Vortheil sey, indem er schon
über go Fuder solcher künstlichen Grasarten eingeführt
habe und noch viel einführen könne: also sollen auch
diese künstlichen Wiesen, der zjährige Klee jedoch ab-

gerechnet, nach einer billigen Taxe, als grosser Ze-
heuten bezahlen. -- Secret an fodert, daß diese

Heuzehenbenbezahlung ganz auf den Fuß des lezte»
Jahres ge chehe. Jominl behauptet, der ganze 4
H. könne nicht statt haben, weil laut gestrigem Schluß
alles zehendbare Land gleichmäßig ij'2 Proc. seines
Werths zu bezahlen habe. Bourg ois folgt Jo-
mini, weil laut dem gestrigen Schluß keine Ausnah«
,ne gemacht wurde. Hâmli g er folgt diesem eben-

falls. Trösch hingegen begehrt das Gutachten,
weil sonst die Wiesendcsttzer mehr als and.re Jahre
zu bezahlen halten. S n ter beharrt auf seinem er-
sten Antrag, denn wenn ein allgem ü'.es G stz ge-
-nacht worden, so seyen auch, der natürlichen Logik
zufolge, czlle einzelnen Fälle darunter verstanden: also
fodert cr.uber diesen §. die Tagesordnung. Schupp
untcrstllzt das Gutachten. K ocss sagt, er sey frei-
lieh nicht der Meinung der angenommenen Grundsäze,
allein da dieselben nun amrkannt sind, so müste er
diesen gemäß urtheilen, und glaube also es müssen
alle Güterbesitzer gleich stark beschenkt werden welches
nicht der Fall wäre, wann diejenigen, welche nach

Vertragen ihre» Heuzehenden sehr schwach bezahlten,
nun für den dießjahrigen Zehenden mebr zu b> zahlen
hätten als bisher, und sich also mit Recht darüber be«

klagen könnten: in Rükstcht auf Euters Einwen-
dung glaubt er, ohne logische Unordnung, können
jeder allgemeinen Gesetzesbestimmung die nothwendi-
gen Ausnahmen hinken angehängt werden. H u b er
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erklärt sich ebenfalls wider GuterS kogr'k und stimmt
Koch bei. Herzog, Näf, Akcrmann, Secre»
tan und Arv erklären sich für die gleiche Meinung.
Ivmini beharrt und sagt, wenn die Zahlung der
Heuzehendcn auf diesen Fug angenommen wird, so

sind es keine Heuzehendcn sondern Grundzinse, die
der Schuldige mit izfachen Jahrsertrag selbst abkau«
sen muß : nun wird weiter ganz patriotisch vorgeschla»

gen, daß der Klee nichts bezahlen müsse, wodurch
auch wieder nur der Reiche begünstigt wird, denn
der Arme hat kein Geld um zjährigcu Klee zu pflan»

jen: seid doch endlich einmahl Patrioten für's Vater»
land und nicht für eure Säcke. Bücher zeigt die

Schwierigkeiten, welche mit der Abzahlung Verbum
den sind. Euter sagt, er sey doch sonst nicht hart-
köxfig; gestern haben die, welche jezt wider ihn auf-
stehen gerade so gestimmt, nm den gestrigen Beschluß
zu erhalten, wie er heute stimme, er beharrt also auf
seiner Meinung und dem gestern anerkannten Grund,
saz, daß alles zchendbare i/2Proc. des Werthes zah>

lcn müsse. Dieser §. des Gutachtens wird durch
Stimmcnmehr und mit dem Zusaz angenommen daß
diese Heuzchenden wie das lezte Jahr in Geld bezahlt
werden sollen. Die Fortsetzung im 49. Stück.

Oberster Gerichtshof,

zte Sitzung, l. Juny.
D. M a y en fisch, als Oberrichter des Kantons

Baden, tritt cru. — B. Hürncr von Arau wird als
Gerichtsschrcibcr vorgestellt. — Der Präsident zeigt
an, daß die von dem D-rektorium verlangten Fragen
über die organischen Gesetze des Tribunals erst gestern
dem grossen Rath zugekommen seyen, und macht auf»

merksam auf die Njachrheiligcn Folgen, die aus einer
langen Verzögerung entstehen könnten; er schlägt vor:
ob nicht der Gerichtshof nach einer provisorisch selbst

zu bestimmenden Organisation seine Verrichtungen am
treten könnte? — Dieß wird angenommen, und be-

schloffen, bis die Bestätigung von den gesezgedcnden
Räthen eingelangt seyn wird, sich provisorisch selbst

zu organisircn, soll mit den Criminalprocessen
eingehalten werden; — betreffend die Civilpro»
cesse wird folgende provisorische Verfügung getrost
sen: 1) Jcder Procedur welche zur Kassation der Er»
kanntnuß dem Obcrgerichtshof vorgelegt wird, soll
ein Präcisum in beiden Sprachen beigefügt seyn, wel-
ches das Glsez wörtlich enthält, und die Gründe kurz,
deutlich und bestimmt cnisührt, auf welche sich das
Kassationsbegehreu s-üzt. 2) Die Proceduren werden

von einem Mitgl-ede des Obergcrichtöhvfs untersucht,
und darüber berichtet, g) Zu diese,» Ende läßt der

Präsident, dem eine solche Procedur übergeben wird,
»iesclbe dem Oberrichter ans demjenigen Kanton zu

stelle», nach dessen Gesetzen der Fall beurtheilt wo.»
den. 4) Derselbe verfaßt darüber seine» schriftlichen
Bericht, welcher in der Kanzlei übersezt, und von da

nebst derProcedur in Cirkulation geseztwird; 5) Nach

der Cirkulation wird der Präsident einen Tag zum
Abspruch bestimmen, an welchem es um nichts anders
zu thun ist, als um Entscheidung der Vorfrage: ob

das Kassallousbegehren zulaslich sei oder nicht? wir»
die Zuiäßlichkcitbeschlossen, so wird alsdann berObcr«
gerichtshof, wenn die «»verlangten Gesetze noch nicht
eingelangt wären, bestimmen, was für weitere Maas»
regeln getroffen werden sollen, bevor über die eigen!»
liche Kassation abgesprochen werden kann.

Die wirklich eingelangten Proceduren aus dem

Kanto» Argau und Freiburg werden sogleich dciiOber»
richtern aus diesen Kantonen übergeben; die zwei aus
den Kantonen Leman und Solothuru werden bis zur
Ankunft der dortigen Obcrrichter verschoben.

4te Sizung, z Juny.
Der Präsident B. Schnell v. Basel zeigt dit

Beförderung des vorigen Präsidenten, ins Minister»
um des Innern und seine eigne Ernennung an. -
B. Kaspar Jos. Hauser V.Näfels, Kaut. Linlh und

B. Fr. Nicl. Zellger, Kant. Waldstatten werbt»

als Mitglieder vorgestellt. — Das Direktorium mel»

det die Ernennung des B- Koller V.Zürich M
öffentlichen Anklager.

Der Minister der Justiz und Polizei theilt eine»,

Brief des Statthalters aus dem Kanton Leman mit"
in welchem er eine nähere Bestimmung des geäussw

ten Verlangens einer Sammlung aller helvetisch«

Gesetze fvdert — es wird derselbe dahin beantwà
daß dieses Verlangen sich auf die von den Gesezg«

bern ernannten und sanctionirtcn, folglich in Krast

erwachsener Civilgesetze beschranke und sich nicht m
die besondern Rechte und Polizeigesctze einer jede»

Gemeinde ausdehnen könne.

Der Präsident macht die Motion, daß da der O- M
richtshof in den ieztcn Sitzungen durch triftige Gru«

de bewogen, sich in Betreff der Civilprocesse selbst «a«

provisorische Organisation gegeben habe, ob n>«>

auch die Anhäufung der Geschäfte und mehr noch v"

Recht« der Menschheit erfodern, auch in dem EW
der Criminalproceduren einige provisorische VmuS"?

gen zutreffen, damit diese Processe bcurtheiit»
der Verbrecher nicht unnölhiger Weise im Ke"

schmachten müsse. Er wirft vorerst die Frage »ou

ob man über diese Motion eintreten wolle oder '

Der Gerichtshof enischei'det dieselbe bejahend u""

schließt: es soll einer Commission aufgetragen^
den, über die zu treffenden provisorischen Dctt»S

gen in dem Gang der Cummalprocesse bis kunr.it

Mittwoch, einen gutachtlichen Bericht abzuftll '
diese Commission soll nebst dem Präsidenten nocy

4 Gliedern bestehen, welche er selbst ernennt; es 1

die B. Ring ier, Schnell v. Bern, ?ellger
Hüey - Auf die Motion, ob m.cht noch e

,,z.
provisorische Verfügungen über die Cw,lproc»Ib ^
thig wäre» wird beschlossen, daß hierüber

nächsten Sitzung eingetreten werden >oil.

Dienstags das 49- Stuk.
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Neun und vierzigstes Stück.
Zürich, Dienstags den 26. Iunius 1798.

Gesezgel'ung.
Grosser Rath, I?. Juny.

ì F o r r se j u n g.

Der Anfang des §. 4. des Gutachtens enthält die
Bestimmung der Früchte, welche zu dem grossen
gehenden gehören sollen. Jomini fodcrt Ucdcrcin-
stimmuiig deö deutschen und französischen Guiachtens.
Bourgois verlangt, daß das im französischen
Projekt bestimmte Heidckocn ausgelassen werde.
Schlup fodcrt Beifügung der Erbsen und Wyken.
Her z 0 g will die Mischelren auch beifügen. Ca p ani
sczt den Tobak auch in diesen Zehendeu. S e c r etan
widcrsezt stch dem ungerechten Tobakzehcnden: Jo,mini sagt, da wo Erbsen und Wyken nur ein Be-
siimmtes statt des Zchenden zahlen, solle nicht mehr
aib dieses Vestimmle gefvvcrt werden. Schlups,
Herzogs und Jo minis Anträge werden dem Gut,
achten beigefügt und angenommen.

Das Direktorium zeigt an, daß der frankische
Commissar Rapinat den Sequester der Klöster,
welche er mit Kontribution belegte, ausgehoben habe,
und fodert schleunige Bestimmung über diesen Ge-
genstaud. A n d e r w e r t h fodert geschloßne Sitzung.
Herzog Verweisung an eine Commission. E sch e r
sagt, er wäre immer Wider die geschloßnen Sitzungen,
aber um consequeut zu seyn, könne man nun diesen
Gegenstand nichtöffentlich behandeln: er ist der drin-
gcndcn Eile wegen wider eine Commission. Serre-
tan und Weber stimmen für öffentliche Sitzung.
Durch Stimmenmchr wird die Sache an eine Com-
Mission gewiesen, und in dieselbe geordnet: Secre-
tan, Huber, Anderwerth, Weber und
H a r t m a n n.

Ein Bürger bittet um Erlaubnis seine Baase
heurathen zu dürfen; genehmigt.

B-Christen von Stanz will eine Bürgerin von
Aarburg heurathen, allein kein Geistlicher will seine
Ehe einsegnen, weil er keinen Taufschein von seinem
katholischen Pfarrer erhält. Morsch wünscht Ans-
schub um den Pfarrer in Stanz fragen zu können,
warum er diesen Taufschein verweigere. Guter
mgt, Christen ist-ein Künstler, wir müssen den
»lug semes Genies nicht hemmen und also seine
Bitte gewähren. Koch: eine Ehe zwischen einem

Katholiken und einer Reformirten wurde durch unsre
bisherigen abscheulichen Gescze, die nnu nicht mehr
gelten sollen gehindert, ich fodere also Genehmigung
der Bitte, wenn keine andern Hindernisse da find:
doch will er, daß die Versprochncn erst bestimmen,
in welcher Religion sie ihre Kinder erziehen wollen.
Trösch ruft: Vertagung! Herzog folgt Koch.
Huber glaubt wie Trösch es sey keine Gefahr im
Verzug und will daher der Verweigerung des Tauft
schcinö nachfragen. Bourgo i s sagt, wir haben
einst diese Erlaubnis ohne Anstand gegeben: die Be«
stimmung, welcher Religion die Kinder seyn sollen,
wäre wider ihre eigne Freiheit, also Genehmigung.
Weber sagt, die Verweigerung des Taufscheins müsse
durch den Statthalter untersucht werden : die Heurath
selbst sey schon laut der Konstitution angenommen,
also fodert er Tagesordnung: sie wird angenommen.

Ein anderer Bürger fodert Erlaubnis seine Baas
se heurathen zu dürfen; genehmigt und auf Hübers
Antrag der Commission aufgetragen, schleunig ein
Gutachten über diesen Gegenstand einzugeben. Koch
fodcrt für zwei abwesende Mitglieder dieser Commis«
sion zwei neue; angenommen und Vonderflüh und
Cgg von Cllikon hierzu verordnet.

Das Direktorium übersendet die von dem Pro«
fessor Devcley in Lausanne eingesandte Schrift,
über die neuen fränkischen Maaß und Gewichte (^rltk-
metique ä'Lmile) welches mit Ehrenmeldung ange«
nommcn und der Münzcommission zu ihrem Gebrauch
übergeben wird.

Das Direktorium zeigt an, daß die Gemeinde
Udorf, sowohl Zürich als Baden in den Distrikts«
cinthcilungen beigeordnet worden sey. Auf Zimmer«
in a uns Antrag soll dieselbe der Grosse deS Kantons
Zürich wegen dem Kanton Baden zugeordnet werden.

Das Direktorium zeigt an, daß zu einem An«
leihen im Auslande Güter, welche innert den Gren«
zen der Republik liegen, verpfändet werden sollten,
da aber dieses nach den alten Gesezen verbotten war,
so fodert es Bestimmung hierüber. Dieser Gegenstand
wird an eine Commission gewiesen, in welche geord»
„et werden: Euter, Jomini, Stokar, Gra«
fenried und Meyer.

Das Direktorium zeigt an, daß stch einige Mit«
glieder der Räthe um Vorschuß auf Rechnung ihrer



Besoldungen bei ihm meldeten: es ladet also die Ges
sezgebung ein, theils diese Besoldungen zu bestimmen,
theils aber für die dringendsten Ausgaben die Quel-
len zu den nöthigen Geldern anzuzeigen: beide Gegen-
stände werden den für dieselbe schon niedergesezten
Commissionen zugewiesen.

Das Direktorium fodert «Bestimmungen des Ab-
zugrechts im Kanton Baden: da über diesen Gegen-
stand schon abgesprochen ist, so geht man zur Tages-
ordnung über.

Das Direktorin zeigt an, daß es aufErnennung
des B. Ren g ger von Bern, zum Minister des In-
nern, den B- Schnell von Basel zum Präsident,
den B Koller von Zürich zum Anklager und den
B. Hürner von Arau zum Schreiber des obersten
Gerichtshofs ernannt habe. Bourgois will diese
Ernennungen an die Commission über die Wählbar-
keit der vom Volke gewählten obrigkeitlichen Personen
weisen. Hub er sagt, weil noch kein Gesez wider
solche Ernennungen vorhanden sey, so habe das Di-
rektorium das Recht, seine Wahlen zu treffen, wo
es wolle. Koch folgt und Io mini fodert baldiges
Gutachten von dieser Commission.

Der Senat hatte am uzten keine Sitzung.

Grosser Rath. >4. Juny.
Anfänglich wurde geschloßne Sitzung gehalten.
Nach Eröffnung derselben zeigte Secretan an,

daß die wegen Sequesteraufhebung einiger schweizer!-
scher Klöster niedergesezte Commission noch keinen Be-
richt gemacht habe, weil Rapinat noch nicht auf
die Bitte um Aufschub für die Klösterkontribution ge-
antwortet habe: sie fodert daher neuen Auftrag : auf
Kühn s Antrag wird der Commission Aufschub er-
theilt, bis zur Ankunft von Rap in as Antwort.

Die Behandlung des Zehendengutachtens kommt
an die Tagesordnung.

DerPräsident behauptet, der 5. §. sey als Grund-
faz schon angenommen: Akermann glaubt über die-
sen Artikel in Nüksicht der Zehenden, welche Schule»
und Armenanstalten gehören, sprechen zu können:
allein er wird als schon angenommener Grundsaz an
erkannt.

Ueber den 6. § sagt Bles, der Vorschlag enthalte
keinen Ersatz für die Fehendbesitzer, sondern bloße
Entschädigung, indem der izsache Iahrsertrag nur
drei Viertheile des eigentlichen Werthes ausmache,
und zu noch grösserer Verminderung dieses Werths 15
wohlfeile Jahre zur Ertragsbestimmung ausgesucht
worden sind: er fodert also, daß der jährliche Ertrag
nach den lezten Jahren geschäzt und 2olach zur E»l-
schädigung der Zehcndeigenthümcr bestimmt werde.
Kühn sagt, Entschädigung sey als Grundsaz aner-

kannt worden, allein der gegenwärtige Vorschlag sey
keine achte Entschädigung; immer ist der Zehende als
das sicherste Kapital angesehen und daher so gekaust
worden, daß er nur z 1/2 p. C. Intresse trug, nun
ist aber die Entschadigungssnmme zu 7 1/2 p. C. be,
rechnet, also verliert der Zehendbesitzer hierdurch über
die Halste des Kapitals. In Rüksicht des Maßstabs
der Entschädigung selbst hatten die Franken in ähnli-
chen Fallen ein besseres Mittel; sie nahmen -4 Jahre
zusammen, schieden davon die 2 stärksten und die z
schwächsten, und berechneten aus dc» übrigen 10 Iah,
ren den Mittelpreis: ich schlage dieses Mittel vor
und fodere, daß die Entschädigung den 2ofachen
Jahrsertrag und zwar nicht aus den frühern, son,
der» aus den spätern Jahren ausmache: diesen Maßt
stab der Entschädigung theile ich aus bloßem Gerech,
tigkeitsgefuhl mit, denn ich weiß, daß wer einmal den

Weg der Ungerechtigkeit betrat, immer darauf fort,
gehen wird. Egg v. Ellikon will eine Bittschrift von

Seite seiner Gemeinde vorlesen, aber Huber und

Kühn widersezen sich, weil die Versammlung aus

Stellvertretern der ganzen Republik besteht und also

ihre Mitglieder nicht als Abgeordnete ihrer Gemeinden
auftreten können: Egg list nun diese Bittschrift in

seinem eignen Namen, allein da sie nicht den zu be<

handelnden Gegenstand betrift, so wird er unterbro«

chen, und bis zur Verhandlung des§. iy, wohin er

gehört, verwiesen. Broye sagt, entschädigen ist

nen von Schädigung frei machen: die Constitution so«

dert diese Entschädigung: allein der Vorschlag enthält

nur z/4 dieser Entschädigung und zwar nur in Papier;
daher begehre ich den aofachen Jahrsertrag für die

Zeheizdeneigenthümer. Rellstab sagt, auch ich

würde gerne die Eigenthümer aus vollem Maaße ent,

schädigen, wenn die Republik nur Geld hätte, aber

dieß ist unmöglich; überdem erkläre ich neuerdings,
daß der Zehende keine relative Schuld ist: ich HA
also Mitleiden mit meinen Mitbürgern, welche sich

ein Luftschloß gekauft haben, das nun durch die Z"
hendenaufhcbung verschwindet: unbegreiflich ist c»

ihm, daß der Zchende nur nach den theuren JaM
abbezahlt werden sollte, da doch den Zchendbesij»n,
dem strengen Rechte gemäß, gar keine Entschädigt
gehörte: doch will er, der Billigkeit gemäß, denselben

den lofache» Jahrsertrag zur Entschädigung htAn-
eine grössere Last kann er aber mit ruhigem Kew't
dem Staat nicht aufbürden. Huber folgt Reut
den: er behauptet Entschädigung sey etwas a»/'»
Schaden, nicht aber Schadenersaz: man klagt mc

die 25 p. C- Verlust und will die theuren Jahre z"

Maßstab bestimmen, hat Man dann vergessen, vag

wer gestohlnes Gut kaust, dasselbe zurükgcbcn nug>

freilich wurden die Zehnden einigermaßen Eisn''?» '
aber auch deßwegen sollen sie einige E»t chavigu ».

erhalten. Hierbei erkläre ich noch, daß diejenigen

dem Weg der Ungerechtigkeit sind, weiche alle -e-



195

schwerden immer nur dem Staat aufbürden wollen.

Pe»chaud sagt, man hatte an die Starke cer ^"k-
ichäoiguiig denken sollen, ehe man den Zehenden auf-

hob: er fodert -ofachen IahrSectrag sur die Cnt-

schädignng, und daß die Amenanstalten, welche Ze-

benden besitzen, nicht mit Geld, sondern m.t Grund-

auflngen und liegenden Galen, enlichablgt werden.

l) M t N l ; El'ìnnttt Euch <uî benuttch^

ten Reden und an diejenigen, die ihr nicht beklatsch-

tel, und dann werdet ihr sehen, wo ihr gefehlt habt:
ungerecht >,î ed, die Eigenthümer nur mit dem suns-

zehnfachen Jahrsertrag, und Zwar aus fmhern ^ah
reu zu entschädigen; er wlU aisl) nchtjeyttsnchen

Ertrag, und luden MaaSstud die Auhrevon 17/5 bis

1792 annehmen. Herzog will gerne immer der Ge-

rechtigkeit zollen: der Vorschlag scheint ihm billig zu

seyn, denn als der Zeheaden zu wirklich rechlmassi-

gem Eigenthum wurde, war er noch nicht so hoch im
Werth. Preux wünscht vierzehnsache Entschädigung,
und den Mitteler.rag zwischen den zwei stärksten und
den zwei schwächsten Iahren. Weber sagt: er

müsse nun freilich in die Aufhebung des Zehenden
stimmen, da sie anerkannt sei: aus diesen angenom-
menen Grundsaz hin sei nun die Entschädigung der

Partikularen eine blosse Wohlthat, und der Staat
würde sich selbst durch gänzlichen Esaz zu sehr schä-

digen, indem er immer einem jeden Theil den er selbst

erhält, 29 andere aus dem seinigen beifügen müßte.
Ueberhaupt aber bedauert er das schwankende und un
bestimmte unsrer Berathungen, indem wir immer
Schulden auf uns nehmen, und Zahlungen versprk-
chen, und doch weder die einen noch die ander», und
noch weniger unsre Hülfsmittel kennen: indessen will
er nun diesen S. ann.hmen. Hecht sagt: ungeachtet
der U 'gew.ßheit deö Zehenvenurspcungs, sei doch das
gegenwärtige Eigenthumsrecht desselben bewiesen wor-
den, daher wünscht er für Entschädigung desselben den
zwanzigfachen Ertrag, aber nur den Betrag des rei-
neu Ertrags, und nachdem alle Beschwerden, die der
Zehenöenbesttzcr von daher haben mag, davon abge-
zogen sind. 'Schoch stimmt füp.Huber, und sagt:
Wäre der Zehendcn gerecht, sg hätten wir ihn nicht
abgeschaft; w.r mir schlechter Waare handelt, muß
billig darauf verlier», und wer falsche Münze hat,
muß sie hergeben ; er will übrigens doch gerne dem
Gutachren beistimmen. Augsburger will, daß nicht
alle Zehendcn in eine Klasse zusammengeschmolzen,
sondern daß einige Absonderung getroffen weroe: eben
so fodert er, daß diejenigen Zehendendesitzcr, welche
denselben schon lange gcni.sseu, nach einem niedrigern
Maasstab entschädigt werden, als diejenigen welche
denselben noch nicht lange besitzen. Ackermann stimmt
für das Gutachten aus Hubers und Herzogs
Gründen, und beweißt, daß AugSburgerö Wunsch,
der grossen W irläufikcrt wegen, unausführbar sei.

Plat m an» glaubt, wenn man den Zehcnden durch

i5fachen Jahrsertrag vergüten würde, so erhielten
die Zehendeneigenthnmer mehr als ihren Ursprünglis
chen Werth: daher fodere er neue Untersuchung über

diesen Gegenstand. Capani sagt: die meisten Zehen»
dcneigenthümer haben ihre Zehenden erhallen, als die
Früchte nrch wohlseil waren, und da sie ihren u»
sprünglichen Werth erhallen sollen, so fodre ich nur
lofachen Ertrag für die Entschädigung. Trösch will
nun, da einmal die freilich höchst überflüssige Ent,
schädignng anerkannt ist, zum ivfachen Ertrag stiins
men, aber mit der Erklärung, daß der Sak Korn nicht
wie jezt, zu einen NL'd'or, sondern zu einen Neuthaler
am Wcrth gerechnet werde. Deloes spricht wider
Augsburger, weil man den jezigen Werth des Ze,
hendcn, nicht aber einen frühern entschädigen müsse:
übrigens aber stimmt er für das Gutachten. Guter
sagt: er wolle noch ein merkwürdiges Wörtchen wider
den z. 5 sprechen »» aber man will ihn nur über den
S. 6. sprechen lassen- welches er nicht annimmt. Koch
behauptet, der Sraat habe sich freilich mit einem halt
ben p. C. begnügt; Er könne das Seinige verschens
ken wenn es ihm beliebe, allein er habe die Pflicht
auf sich, andere Eigenthümer in ihrem Eigenthum zu
schützen, daher fodere er 2ofachen Ertrag zur Ents
schädignng. Mit ;o Stimme» gegen zi wird das
Gutachten, also die i^fache Entschädigung, angenom»
men. — G ein oz will daß diejenigen, welche sich als
Feinde der Freiheit gezeigt haven, vom Staat nicht
entschädigt werden sollen. Die Berathung vieles An-
lrags wird aufgeschoben.

Roll im Kt. Le man wünscht Distriktsort zu
seyn. Au die Lemanische Distriktscommission gewiesen.

Das Direktorium ladet zu schleuniger Bestim-
mung der Criminaljustizpflege ein. H über wünscht,
daß zu Berathung dieses Gegenstandes die Criminal-
justiz, und die Obergerichtshofskommissionen sich nöthis
genfalls vereinigen können. Kühn verlangt z Wo-
chen durch von allen Kommissionalarbciten befreit zu
werden, um seinen Criminaljustizentivurf vollenden zu
können. Koch will dieses Begehren bewilligen. H us

ber nimmt seinen Antrag zurük, allein Sccretau
beharrt nun auf demselben, besonders weil gerade die
Friedensrichter auf die Criminal » und Justizpflege
zugleich Einfluß haben. Huber will daß Kühn Präs
sident dieser vereinigten Kommission sei; angenom»
men. Koch fragt: ob nun wegen der Vereinigung
beider Gerechtigkcitspflegen, bei den Friedensrich,
lern das Gutachten über diese lezlern geändert wer,
den solle? Kühn fodert, daß die Behandlung dieses

lcztcrn Gutachtens noch aufgeschoben werbe. H üb er
sagt: Die Friedensrichter seyen so dringendes Bednrf,
„iß, daß die Berathung darüber nicht langer aufges
schoben werden kann. Koch: Freilich ist für die Fries
dcnsrichter nichts Criminales bestimmt gewesen; allein
man kann sie nun für einmal wählen lassen, und dann
nach Organisation der Crimlnaljustiz, ihnen auftragen,



wâs das Gest; bestimmen wird. Kuh» und Kochs
Anträge werden angenommen.

Die Gesellschaft der Freiheitsfrcunde in Lausanne
beklagt sich über die ungerechten Beschuldigungen des
Direktoriums, und erklärt, daß die Patrioten auf alle
Fälle hin, immer vereinigt bleiben werden, um sich
über das Wohl des Vaterlandes zu unterhalten.
Kühn spricht wider die Anmaßungen dieser Gesell-
schaft, und fodert Tagesordnung über diese Zuschrift.
Herzog und H über folgen der Tagesordnung, wcl-
che angenommen wird.

Senat 14. I u n y.

Der Senat empfängt einen Beschluß, dem zufolge
das Dekret, welches die Basler Truppen nach Arau
rief, in Erwägung, daß die Umstände sich seither gc-
ändert haben, aufgehoben seyn, und die Truppen
unter Bezeugung der Zufriedenheit der obersten Ge-
walten, für ihre geleisteten Dienste zurükkehren sollen.
— Der Beschluß wird für dringend erklart. Ochs
sieht nicht ein, wie sich die Umstände seit ein paar
Wochen sollen geändert haben, der einzige Unterschied
welchen er finden kann, besteht, daß man anfangs zu
rechnen vergessen hatte, und nun man gerechnet und

gefunden hat, daß die Wache für unsre Lage zu kost-

bar herauskömmt; es sind also immer nicht äußere
Umstände, die sich geändert haben; er nimmt den Be-
schluß an. Frossard will ihn ebenfalls annehmen,
glaubt aber daß allerdings zwar nicht seit der An-
kunft, aber seit dem Herrufungsdekrct der Truppen
die Umstände sich geändert haben, indem damals ei-

nige Gefahr und Besorgnisse, die seither verschwunde»
sind, vorhanden waren. Lüthi von Langnau: Der
65. Art. der Konstitution verlangt Bewachung des ge-
sezgebenden Körpers; durch den gegenwärtigen Be-
schluß würden wir ohne Wache bleiben; wir haben
keinen Beweis dafür, daß wir ganz oder auch nur halb
sicher sind; da keine andern Anstalten getroffen wor-
den, so will er den Beschluß verwerfen. Meyer v.
Arbon ist gleicher Meinung; wir sind nicht mehr
und nicht minder in Gefahr als vor einigen Wochen;
freilich sind die Unkosten groß, aber man hatte die

Zahl der Truppen vermindern können, ohne sie ganz
zu verabscheiden. Ochs: Drei bis vier hundert
Mann werden wenig zu unsrer Sicherheit beitragen;
dagegen die Ausgaben unstreitig unsre Verlegenheit
vermehren. Fornerau will den Beschluß anneh-
men, hätte aber gewünscht, daß der grosse Rath
gleich für eine andere Wache gesorgt haben möchte.

Schneider ist bestürzt über den Beschluß, nicht we»

Niger darübeb, daß derselbe von den weisesten Mit-
gliedern der Versammlung nntcrstüzt wird; wenn wtt
so ökonomisch handeln müssen, so hatten wir bei frü-
Hern Resolutionen, die Millionen verschwendeten, be-

hutsamer seyn sollen. Es läuft gegen unsre Ehre, ohne 1

Wache zu seyn; wir haben alle Pflicht für unsere Ei» I

cherheit zu sorgen; allenfalls hätte man die Wache
vermindern können; er will den Beschluß verwerfen,
oder an eine Kommission weisen. Hoch: Unsre Bas,
ler Truppen sind nicht gewohnt, jemanden zur Lasi m
fallen, besonders wenn sie dazu noch ihre Ze>t ver»
lieren mi'issen. Er verlangt Annahme des Beschlusses.
Fuchs begreift nicht, wie man vorschlagen kann die
Truppen heimzufenden; allgemeines Misvergnügcn
und Wahrung unter dem Landvolk, haben nicht ab,
Wildern zugenommen; die Wache sey nothwendig.
Reding begreift dagegen gar leicht, warum bie
Truppen entlassen werden sollen; mehr lächerlich und
entehrend wäre es, eine Wache zu haben, die man
nicht bezahlen kann, als keine zu haben. Die Kon»
stilution fodert freilich eine Wache, aber sie fodert
wohl auch Geld zu Bezahlung derselben. Wie kann

man zu gleicher Zeit von neuer Gefabr und von Vers
Minderung der Truppen sprechen; welche Sicherheit
werden dann hundert Mann gewähren? Die bcßte

Wache, die wir haben können ist, wann das Volk
Liebe und Zutrauen in uns und in die Koiistimtioit
sezt; diese sollen wir zu erlangen suchen; das wird
uns mehr Ehre bringen als eine Wache, die wie

nicht zu zahlen im Stande sind. Aug u stini findet
man könne alles vergesellschaften, die Resolution an»

nehmen, dann aber für eine zwekmässige neue Wache so»

gen. Lu th i v.Langnau: wann die Schweiz nicht mehr

zoo Livres zum Sold der Leibwache des gesczgM»
Korps ertragen mag, so sollten wir in GotteS des Hcnn
Namen aus einander gehen; er beharrt auf seiner er»

stcn Meinung; bis eine neue Wache organisirt ist»

soll die Wache nicht abgedankt werden. Laflechere:
die Wache ist in in einem Augenblik vorhandener M
fahr gerufen worden; die Basier haben dem Rufe mn

grosser Bereitwilligkeit gefolgt; der Augenblik der M»
fahr ist dann vorübergegangen und sie sind eigentlich

nur gekommen um den Dank für ihren patriotische»
Diensteifer zu empfangen; man hat gerne vergessen»

daß diese Wache keineswegs die von der Konstitution
verlangte Wache war; nun aber ist es Zeit diese!»

organisiren und btsdahin können wir gar wohl ei»f

andern entbehren — ttns-re beste Wache findet W '»
der L-ebe unsrer Mitbürger: Fmanzgründe müssend
ebenfalls den Vorschlag empfehlendes gereicht e»"
jungen Republik keineswegs zur Schande, geloaA
zu seyn; unsere Allvater waren es ebenfalls und >'»

war die Schweiz geehrter als damals. Mit gro»

Stimmenmehrheit wird der Beschluß angenommen.

Der Beschluß, welcher die in den Distri^^
thciluugen von Zürich sowohl als von Baden beM
che Kirchgcmeindc U d orf, als zu dem Kanton
den gehörend, erklärt, wird von Usteri und
uuterstüzt, angenommen.

(Die Fortsetzung im ;osten Stük Morsst"'



Der fchlveizerist
heraus

von Escher
Mitgliedern der gesezgebenden

Fünf zig st

Zürich, Mittwochs d

Gesezgcbung.
Senat 14, Juny.

(Fortsetzung.)
Die motiv-rte Tagesordnung des Gr. Raths,

über das, schon durch die Konstitution bewilligte Be,
gchren des katholischen Bildhauers Christen, seine
protestantische Braut hcurathen zu dürfen, wird der
statigt. - Zwei Beschlüsse, welche dem B. Schwarz,
Kanton Argau .und dem B. Basch, Kanton Leman,
sich mit Verwandten im 2ten Grad zu heurathen er
landen, werden für dringend erklärt. Frossard
wünicht, daß das allgemeine Gcsez, welches diese
Hcuratyen erlaubt, ungesäumt gegeben werden möch-
ten; das Verbot derselben war unter der alten Ver,
fassung sehr gut und politisch ; in der neuen Ordnung
der Dinge aber wird es überflüssig; Anhäufung von
Macht und politischem Ansehen in cinzslnen Familien
ist nun nicht mehr möglich und höchstens noch An-
Häufung von Reichthümern zu besorgen. Ochs: man
Hort das bisher bestandene Verbott der Hermachen
unter Geschwisterkindern für ein Produkt der Aristo-
kratie ausgeben; allein es ist eine übie Gewöhn
be" die Schuld von allein was nicht gefällt auf die
Autokratie zu wcrfeu: das Verbot war gerade ge
gen den Anstokralismus gerichtet und sein Zwck, die
zu grosse Concentration von Gewalt und von Reich,
thumcrn in wenigen Familien, zu verhüten. Er will
die Beschlusse zwar annehmen ; doch sogen durch die
bewilligte Heurath, diejenigen, die sich ausserehlich
vergangen haben, von der Ahndung und Strafe,

,6 Kongstorium gegen ste aus'preckcn kann,
nicht befreit werden. Wir haben Pflicht für die.S't-
tcu zu sorgen, ohne welche freie Staacm nicht' hèste-
yen können. Reding unterstüzt die Bemerknngen
von Ochs: man sagt, in der neuen Ordnung derz
Dinge, ware nur noch Bernzögensanhäufting zu besoy
gen; aber ist, wo Vermöge» sich angehäuft findet,
nicht auch der leichteste Weg gebahnt, zu Macht und
Ansehen zu gelangen Er wünscht cm'allgemeines
Gesez bc,^ dessen Abfassung, alle Gründe für Ulid wit
der sorgfältig erwogen, waren. L üth i y. L'aVa n a 1/

sagt, die Aristokratie des Verbotes habe därip be,
j

standen/ daß es für den Landmann ohne'Ääsnahme!

le Republikaner
egeb en

und Usteri,
sthe der helvetischen Republik.

S Stück.
n 27. Junius 1798.

galt, da hingegen der Reiche und Vornehme leicht
Ausnahme» erhielt. Rahn erwiedert, im Kanron
Zürich wenigstens', sey dieß der Fall nicht gewesen;
das Gesez sey allgemein und strenge vollzogen und
gerade die Vornehmen und Reichen, durch Verlust
der Regierungsfähigkeit und Entfernung aus der
Stadt, am empfindlichsten gestraft worden; erwünschte
daß bis zum allgemeinen Gesez keine solche einzelnen Be,
willignngen mehr gegeben würden. — Die Beschlüsse

werden angenommen.
Der Präsident zeigt an, daß er einen an den

Senat adressieren Brief einer Volksgesellschaft
in Lausanne empfangen habe und fragt, ob der,
selbe soll verlesen werden? Usteri trägt darauf an,
der Senat solle erklären, daß er kernt von Volksge,
scllschaften als solchen und'also nicht von einzelnen
Bürgern unterzeichneten Briefe annehmest werde; also
soll auch der gegenwärtige nicht verlesen werden ; es

sey ihm zwar bekannt, daß der grosse Rath sich mit
einem Gesetze über Voiksgcscllschafren beschäftige;
seine eignen Grundsätze darüber seyen sehr^ einfach :
er glaubt nemlich die Volksgesellschaften müssen blos
vereinzelt (isoiirt) und ihnen aller Briefwechsel unter
einander sowohl als mit du, verschicdnew Gewàn
des Senats untersagt seyn ; sie müssen nirgends M
Gesellschaft erscheinen dürfen; .übrigens mögen fi«
dann wie jede andere Gesellschaft, so lange sie bte
öffentliche Ruhe nicht stören, anch jede Freiheit und
jeden Schutz genießen: ohne Zwc fei werden diese Be,
stimmnngcn in dem Gesezvorschlag des grossen Raths
enthalten ftyn; indeß glaube er, könne der Senat
vorläufig gar wohl den Entschluß fassen, kiinc Briefe
solcher Gesellschaftern anzunehmen Muret: die
Volksgescilschaften Knd uNsteeirig in dem Anftingender
Revolutionen von nngemêiuer Wichtigkeit und grossem
Nutzen; ist der Folge'köstnen' fie aber auch nftht ini»,
der gefährlich werden:' die fränkische .Revolution lie,
sert die Belege hie;». Wir können ohne Bedenken
den Brios'der VöiksgcseWschäft verlesen und hisgll«
gemeine'Frage sso'lange unentschieden lassen,, bis pus
der grosst-Rath rià Vorschlag sendet, haflo ch!e?A.>
Niemand kanw Vdraw-zwekfelni, daß die VslksZsM,
schafte» in, An âge' der - ftänktfcheMiRsvokltjpfl vqn
uiigemcin grossem Nutzen waten; di» Gesestschafz zu



Lausanne war es nicht minder fur unsre Revolution,
besonders dem sogenannten Lamitö à- Reunion die'
ser Gesellschaft, kann nicht genug Loh ercheiit wer-
den; — seither hat sich aber die Gesellschaft sehr ge
ändert; sie besteht grossenthvils nicht mehr aus ihren
ersten Mitgliedern ; sie hat ausgeartet und sich Dinge
angemaßt, die ihr unstreitig nicht ziemen; er will
übrigens, wie Muret, noch nichts entscheiden,
sondern den Brief lesen lassen. OchS: ich gehe da
von aus, daß kein Gcsez vorhanden ist, welches den

Volksgesellschaften — ein an sich si-hr nnschik
licher Name -- sich zu versammeln, keines,'das ih
Nt» Briefe zu schreiben verbietet ; wir würden also durch
die Weigerung solche Briefe anzunehmen oder zu le-

sen, dem Gesetze vorgreifen. In Basel sind es diese

Gesellschaften gewesen, welche die Revolution zu

Stand gebracht haben; ihnen dankt man es, daß sie

rnhig und ohne Blutvergießen erfolgt ist. Gutgcleite-
»e und unter Aufsicht der Polizei stehende Volksge
srllschaften, sind das erste und sicherste Mittel den

Patriotism zu befördern; die Grundsatze zu verbreiten;
Nachlässigkeiten und Fehler, welche sich die verschied-

nett Kantonsgewalten zu Schulden kommen lassen,
aufzudecken; sie sind besonders auch geschikt Talente

zu entwickeln und talentvolle Männer, die sonst um
bekannt blieben, bekannt zu machen. Er will man
soll den Brieflesen. Fovn erau glaubt, die Volks
Gesellschaften können uns auch izt noch sehr nuzlich

seyn; er will den Brief lesen lassen, da er vielleicht
^brauchbare Nachrichten enthalten kann, dagegen soll

der Stlwt Mit der Gesellschaft nicht in Correspond-«;
«reten. Bodiner ist ganz der Meinung von OchS
und Fvrnerau: er spricht von ehmaligen verfolg-
ltèn patriotischen Gesellschaften im Kanten Zurich und

'mielnt es würde niederträchtig seyn, wenn man den

-Nbief nicht lesen wollte. Usiert sagt, er wolle seine

i»rfie Meinung keineswegs unterstützen; da er in der

Hlebàuguug stehe, daß sie uns in dem Gesezvor,

schlag des grossen Rathes über Volksgesellschaften
<tvörd« vorgekgt werden so legt er keinen Werth da-

'rauf, daß-sie izt gleich angenommen werde; ob-

gleich Ve>- Senat auch gar wohl solche Briefe, wie

itmdnyM» Briefe nicht annehmen zu wollen, erklären

»könnte ; >dtnn was ist der Brief irgend einer unbekann-

ften Gesellschaft besser als ein qnonymxr Brief? Uebri-

iqeNS h«t -man ihn sehr mißverssauden, wenn man

>Älllltbt,-tr mißkenne den Werth der Volkögezellschat-'
len z es ist hirvon gar nicht die Rede gewesen; und

uvchêl weniger pâsseitd^ft eine andere Vergleichung

wft Zürcherpatrwten dtgzvor einigen Jahren indlvl-

'dNck uute^eichneteBvrstellzleigsfchreiben eingeben woss

sittd die man darum auf die unverantwortlichste

«Lêise Gehandelt Hat;.- hier ist- von -einer Gesellschaft

Rhdeh die wft iiicht keiineu und deren Mitglie-
"Và sich -«luch-Aicht unlerhicwen. — De? Brief wich

'HetWuj »r »nthätt.-Klagew über Lerlaumdungen,

welch« die Gesellschaft von Seite des Vollziehung«-
Virektoriums erlitten haben soll, Vcrlaumdungcn,
die unbestimmt und mit falschen Thatsachen belegt
seyen ; die Gesellschaft vertraut auf die Gerechtigkeit
des geftzgebenden àrps, erklärt aber zum voraus,
daß keine Machtau Erde sie hindern werde, sich zu
versammeln, über das Wohl des Vaterlands zu be-

rathen u. s. lw. — Usteri: Nu» der Brief verlesen
worden ist, so trage ich darauf an, daß der Senm
in sein Protokoll einrücken lasse, er habe den Inhalt
desselben mit Mißbilligung angehört. S la-
pfer: und ich verlange gerade das Gegentheil; ich
habe nichts darin gefunden als was rechtschaffne Pa-
trioten und Freunde der Freiheit anzeigt; es soll nichts
ins Protokoll gesiezt werden. Ochs: aus dem Im
halt des Briefes ergicbt sich, daß die Gesellschaft uns
nichts eröffnet, das i» unser Fach gehört; sie spricht
von einer Sache, die wir nicht kennen und über die

wir in keinem Fall Richter seyn können; er verlangt
Tagesordnung und daß des Briefes überall nicht im

Protokoll gedacht werde. Laflechere und Muret
verlangen einfache Tagesordnung. August ini meint:
izui tacet conlentire viàebnr (wer schweigt scheint

beizustimmen) und der Senat könne doch nicht ein-

willigen daß das Direktorium vor ihm als Vcrläum-
der angeklagt werde. — Man beschließt, es soll des

Briefes gar keine Meldung im Protokoll geschehen.

Grosser Rath 15. Juny.
Weiß, deutscher Dollmetscher, begehrt, zuBt-

sorgung seiner Gesundheit, auf einige Zeit sich enst

fernen zu dürfen: Erlaubt.

Näf legt das Gutachten einer Commission über

die Wiederaufbauung der abgebrannten Brücke von

Buren vor: welchem zufolge den 5 brandbeschädig-
ten Haushaltungen ein öffentliches Magazin, daS

nicht mehr als solches brauchbar ist, zu Wohnungen
eingerichtet und die Brücke ganz neu aufgebant wer-

den soll, und zwar alles diefts aufKosten derehcvo-

rigen Bcrncriichen Kriegsräthe, welche statt anderer

Vertheidigungsanstalten wider die Franken die Brückt

haben abbrennen lassen. E scher nimmt das Wort

und sagh: in jedem Gutachten sollte eine Kommission

die Grundsätze aufstellen, welche sie zu dem vorzule-

gendftt Resultat hinführen, sonst ist die Versamni-

luiig durch dasselbe nicht à'chtert, sondern steht m

Gefahr irre geführt zu werden, wie es gerade bei

gegenwärtigem Gutachten der Fall ist: bei dem ersten

AMik ncmlich erscheint dasselbe als sehr billig ; âm
wenn .ihr Grundsätze aufsucht, so zeigt sich d asseye

bgld zn seiner vollen Ungerechtigkeit. Warum mulftn,

uni den Grstchtspünkt der Commission anzunehmen,

den ich btber keineswegs billige nicht diejenigen zay-

len, weiche die Brücke wiifllch anstekten? War»

nicht die, die den unmittelbaren Befehl dazu gaben-
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Warum nicht der General? wohl deswegen weil alle
diese unter höher» Befehlen standen und nicht will-
kührlich handelten! aber war dann der Kriegsrath
nicht ebenfalls abhängig, stand er nicht unter den
200 Berns mit Zuzug der 5z VolkSdexutirten die da-
maïs in der Regierung saßen Eben so falsch aber
ist der Gesichtspunkt d.r Commission selbst: Im Krieg
ist oberstes Gesetz sich gegen den Feind sicher z» stcl-
len, Brücken und Dörfer abbrennen, sind wahrlich
noch kleine Mittel für diesen Zweck; also wenn ein
nial Krieg ist, so kann für Anwendung der leichtesten
und zweckmassigen Mittel wahrlich keine Verantwort-
lichkcit weit weniger Schaden-Ersatz statt haben: und
daß Krieg unter den Menschen ist, ist freilich traurig
Aî"ug V. Slellvcrtretter, warum können die Men-
schen ihre Leidenschaften nicht besser zahmen? ich so
dere al>o Rücksendung dieses Gutachtens in die Com-
mission. Herzog sagt, wenn wir wirklich Richter
seyn wollen, so müssen wir nicht urtheilen ohne
beide Partheien geHort zu haben und wenn wir den
Grundsatz der Commission annehmen würden, so müs
,en oie Ougarchen zuletzt gar alles was Übels vor-

^ / entschädigen: ich stimme der Rücksen-
5, Commission bey. Haas folgt E sch e rn
r A ' "nd stellt vor, daß man im Sommer

5 fallen könne, um eine Brücke zu bauen,
man so, unterdessen eine fliegende Brücke einrichten.

ì ' " erkenne freilich daß das Gutachten un-
kat !e "-. Z'^^^se») die Brücke nur aus Nachlas-
Aá. abgebrannt worden, denn viele
^'"ehaben »hm gerathen eine Fallbrücke an der-

anzubringen, welche das Land eben so sehr
gc icherr Halle. G r afen ried sagt; er hab? selbstb'' î'cu kommaud'rt, und schön frühe grrathe.c nc sa lbrucke anzubringen, allein da die Regiern,inb s aus dn. letzten Aug-nbl-ck i.nmer noch Höffmma

N'cdlichen Negotiation hatte, so sey diesesS chcrungsmittel unte.iassen und dagegen e „ Wag n

vvioen. ea sich die Franken lenstits dicker Stückesammelten, habe man sie lange durch die überlcaneArtille, ,c abgehalten, als aber endlich die ihriqe das
b^ewich, erhielt, und.Er an csscr andöm Stelle7' "ber die Aare verlhe.chigte, sty, um das

Abbrennuna^Ün!? Plünderung „nd vielleicht gar
F-uer dic Brücke"? .b^t-gsi-n Caetetschen

uns. B gestekl worden. Viele aus
wenn wir damals in der R-

diese Mi^i !>i- ^lten, wurden warlich durch eben

G fabr leiten her einbrechcndc
daß die Naäön ^ gesucht haben; ich wünsche also

aufa'Ie^ck!- ^ großmüthig diese Sache übernehme;
d!e Dlia5î»" .7d.e Kriegsrä.he, sondern eher

der abgebrannten Brücke von Oiren enthalte, da doch
diest noch muthwilligcrMeise abgebrannt wurde, übrz-
gens aber wolle er nur Eschern antworten, daß der
Kriegsrath das ganze Land, in Rükflcht dieses K'ie-
ges, auf die schrellichste Art gehudelt habe;, und nun
den damals versammelt gewesenen Landständen die
Schuld des Krieges und die Entschädigungen mit
aufbürden zu wollen, sei gar ungereimt, da dieselben
nicht vom Volk gewählt waren, und meistens nur aus
den Jagdhunden der Landvögte bestunden. Custvr
wünscht, daß man erst über die Entschädigung der ver-
folgten Patrioten urtheile, weil dieser Schluß auf j»-
neu Einfluß haben könnte. Kühn: Auch er war in
dem unglüklichen Krieg, und kennt die scheuslich«
Unordnung die darin herrschte, und deren Opfer er
beinahe geworden wäre; also ist er warlich kein
Freund des Knegsraths, aliein er fühlt, daß er ohne
Leidenschaft, als Gesezgeber, sprechen soll. Der Kon-
stitution zufolge kann kein Rath noch ein Ausschuß des
Raths Richter seyn: die alten Regierungen verurtheil-
ten nie unverhört, aber wir würden es thun, wenn
wir dem Gutachten folgten; auch der größte Schurke
wird doch noch vor seiner Verurtheilung in jedem Lan-
de verhört: ich fodere daher Rükweisung des Gutach-
tens in die Kommission, und begehre, daß ihr einige
verstandige Offiziere zugeordnet werden. Huber
sagt: Wahrlich ich kann mich nicht genug wundern,
wie die Liebe zu den lieben, lieben Oligarch«» täglich
zunimmt, und wie man nun gar noch die Kriegsräthe
huldreichst in Gehn; nimmt; sind nicht sie besonders
an allein Unglük des Vaterlandes schuld; sie bewirk-
tc» den Krieg; sie drükcen deswegen das Land: schon
frühe zettelten sie des Vaterlandes Untergang an, ohne
sie säße der Bischof von Basel noch in seinem Biß«
thum, und da man nun keinen Ausweg mehr hat,
um den lieben Oligarch«!, zu schonen, so geht man hin-
ter die Landstäude her, wovon doch einige noch bewirk-
ten, daß die Basler Gesandten vor dem Bär kriechen
und sich winden konnten wie die Würmer, um ihm
die Tollheit des Krieges begreiflich zu machen, aber
vergebens, die Kriegsrath« sind an dem Unglük schuld,
also sollen auch sie zahlbn. Secretan sagt: Wahr-
lich das beleidigte Gefühl der Freunde- der Freiheit
ist höchst billig, aber es soll auch gerecht seyn: wahr
ists, daß der Kriegsrath nur eine untergeordnete
Stelle, also nicht souverain war, er ist also nur straf-
würdig als Mitglied der Regierung, nicht aber als
KnegSrath: dagegen kömmt mir die Behauptung ganz
lächerlich vor, daß die Nation die Stadt Büren enl-
schädigen soll: kann also die Nation sich.stlbst eutscha-

digen? da dies nicht möglich ist, so müssen die Oss
garchcn entschädigen. Cartier sagt: Ollen ist in
einem ganz andern und weit schlimmern Fall, daher
vereinigten wir ihn nicht mit Büren, und werden
chn abgesondert vorbringen: übrigens aber glaube ich,
die Oligarch«, sollen entschädige,,. Esch er: Ich



nehme nur bas Wort für eine Berichtigung/ denn
auf Hubers Beschuldigungen fühle ich mich nicht
gcbningen, tu antworte». Als die Aristokraten die
Macdt noch in Hauben hatten, und sie miSbrauchten,
sprach ich laur Wider ihre Ungerechtigkeiten ; aber.jezt,
B. Stellvertreter, sind sie abgetreten, ich sehe nichts
in ihrem jczigen Benehmen das ungerecht ist, daher
suhle ich auch kein Bedürfniß über sie zu schimpfen;
und werden ihnen falsche oder ungerechte Beschult»-
gungcn aufgebürdet, so fühle ich mich verpflichtet, sie

wie andre Staatsbürger, meiner Ueberzeugung gemäß,
zu vertheidigen, obgleich ich wohl weiß, daß dabei
kein Beifallgeklatsch Heranskömnil; Zimmermann
sagte; ich wolle die Brücke durch die Bernerischen
Landstände zahlen machen, aber wahrlich hieran dach-
te ich nie, obgleich sie damals so gut Regenten waren
als die Oligarchen: ich fodere für einmal gründlichere
Untersuchung der Sache durch die Kommission, und
Anwendung der Grundsätze der Gerechtigkeit, und wci-
ter nichts. Naf behauptet: auch Generale seyen für
solche unmenschliche und unvernünftige Handlungen
verantwortlich, wie diese waren: übrigens da selbst

Schurken verhört werden sollen, wie Kuhn sagte, so

will er auch die Berner Kriegsräthe verhören. Her-
zog steht nicht ein, wie man jemanden in dieser Ver-
sammlung beschuldigen könne, daß er die Oligarchen
begünstigt habe; er fühlt sich ganz von diesem Vor-
wurf frei; aber B. Stellvertreter, vergeßt dieß nie:
„wer nicht gerecht seyn kann, verdient nicht frei zu
seyn! der Vorschlag ist auf keine Grundsätze gestüzt,
also soll er in die Kommission zurückgewiesen werden.
Das Gutachten wird zurückgesandt, und der Commis-
sion noch zugeordnet: Herzog und Cap a ni.

Billeter fodert den Bericht über die Patrioten-
«ntschadigung. Angenommen.

Meyer legt einen solchen vor, der nebst den
bisherigen Angaben der ältern zurückgewiesenen Gut-
achten, noch die Bestimmung des Ausstaudes der Rich-
tec in den Distriktsgerichten enthält: zugleich zeigt
Meyer an, daß laut einer Publikation die Züricher
Patrioten schon zum Theil entschädigt seyen. B i l-
leter erklärt, daß nur Rükgabe der Bussen, nicht
aber Entschädigung statt habe. Nell stab glaubt,
der Entwurf sei unvollständig : freilich seyen die Stra-
fengelder zurükgegeben worden, aber dagegen noch keine
Entschädigungen geflossen, und dieser seyen viele, denn
selbst die Soldaten, welche gedrungen von der Obrig-
keit, den Zug gegen Stäfa mitgemacht haben, hatten
Entschädigung fur ihre Zeitvcrsäummsse zu fodern;
er selbst habe bei diesem ungerechten Kriegszug
5 Nld'or aufgeopfert; dennoch glaubt er, man werde
großmüthig diese leztern Entschädigungen nie fodern.
Hauptsächlich vermißt er in dem Gutachten die Be-

stimmung, daß die Zürcher Oligarchen auch die Stasi
ner Kriegskosten in den Etaarsschaz vergüten sollen.
Billeter: Die Entschädigungen sind schon lange
dekretirt, also müssen sie schleunig geleistet werden,
damit die verfolgten Patrioten nicht vorher noch ganz
untersinken: denn lezten Sammstag sind alle Früchte
des Feldes, alle Baume und olle Weinreben inElä fa
gänzlich verhagelt worden, und nun werden die freien
Einwohner dieser Gemeinde durch die harten Glaubt-
ger Zürichs eben so lehr als durch die bittre Freude
der grausamen Bürger dieser Stadt gedrückt. Ungcin
komme ich auf die Hauptstadt meines Kaulons
Zürich, weil ich sie dadurch auf ewige Zeiten hin
schände: aber es erkennen jczt sogar die eifrigsten
Oligarchen die Grausamkeilen welche zu Stäfa verübt

wurden, und sie selbst wollen nun encschädigeu ; sogroß
waren diese Abscheulichkeitcn, und Ihr, B. GreUvcr«
treter, solltet nun noch zaudern wollen, diese gerechte

Entschädigung auszusprechen! ich fodere daher, baß

die Oligarchen eine Summe zusammenlegen, und um

ter sich selbst ausmachen, wer dieselbe zu liefern habe.

Huber sagc: In Basel sind keine verfolgten Patri-
ocen, aber doch könne er nicht anders als partheiuch
seyn, für die Sache der Freiheit, und jene schone Gc-

rechtlgkcitsphrasin fehlen ihm gänzlich ; die Patrioten
sind immer nur zu furchtsam und zu bescheiden, sie

konnten ihre Federungen viel höher stckrimen, wenn

sie alleS in Anschlag bringen wollten: daS Bedmsmii
dieser Entschädigung ist dringend, aber weder die D»

strikts; »och die Kanlvnsgerichte können über diese»

Gegenstand entscheiden, denn sie haben keine rcvolm

iionairen Kenntnisse: auch der Obergerichtehof kamt

diese Sache nicht über sich nehmen, daher fodre er

ein eignes revolutionäres Gericht für diesen Gegen?

stand. BourgoiS behauptet, die Grundsätze der

Entschädigung seyen schon von den Franken bei ihrem

Einmarsch, und nachher von unS ebenfalls anerkannt

worden; er trägt, da er fich mit den übrigen Kom?

^
mitlitten, hauptsachlich der Sprache wegen, nicht ver<

»stehen konnte, ein anderes Gutachten vor, welchem

-zufolge» die Oligarchen entschädigen, und zu dieM
^ Ende hin ihre Güter gemeinschaftlich dafür verpjnast

ret seyn sollen: keiner von ihnen kann sich dessen enl?

ziehen, sondern jeder Unschuldige kann nachher
Recht gegen die am stärksten schuldigen suchen: D>e

Disiriktsgerichte und nachher die KantonSgerichle
lcn über die anfälligen Streitigkeiten urtheilen. r<3
ler sagt: Ich bin einfacher Landmann aus den

Schweizerbcrgen, und also ganz unpartheiisch:
habt die Entschädigungen erklärt, aber seyd auA
massig und billig in denselben, ich will uichr "ve

die Entschädigung von Züiich sprechen, weck l '

dort nicht so beträchtlich sind, daß sie die Hai
Haltungen Ver alten Regenten i'»S Elend stur» -

(Die Fortsetzung im Sisten Stw.
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Gesezgebung.
Grosser Rath 15. Iuny.

(Fortsetzung.
Aber von Bern spreche ich: Hier können sich so
viele Entschädigungen aller Art zusammenhaute»,
daß ihr, wem, ihr sie mit aller Strenge fodern,
alle Haushaltungen Berns ins Unglük stürzen wür-
det, unschuldige Kinder würden ins Elend versins
ken, und besonders das weibliche Geschlecht
konnte aus Verzweiflung sich den scheuslichsten Lastern
dahin geben, und Jammer und Unglük unaufhaltsam
verbreiten' selbst die Sarazenen und die Römer wur-
den im Siege grosmüthig, und waren nach dcnisel-
ben menschlich, und ihr Stellvertreter wolltet immer,«!
fort auf dieie Unglüklichen drücken, und sie allmahlig
dem gewissen Elende preis geben! auch in den demo-
krakischen Kanionen könnten Entschädigungen die
Menge gefedert, und so Verwirrung ins Land gebracht
werden, allein wir werde» es hoffentlich unterlassen.
Elcher sagt: aller Misdeutungcn ungeachtet, denen
meine Worte ausgesezt sind, so oft ich über diesen
Gegen,raiid ipreche, werde ich mich nicht durch eine

^ î" schützen luchên, sondern sagen was
nur Pflicht gebeut- Das Gutachten könnte ich allein
falls annehmen, doch wünschte ich, daß bei Bestim-
mung der Richter Kuhns lezthin geäussertcr Vor-
schlag angenommen wurde, welchem zufolge den bei
den Pmthelcn drei Gerichte vorgelegt werden, von de<

"fr, und dann das übrigbleibendeals Richter anerkannt wird. Durchaus unaunehmbar
rî? >5 ^'^^ag eines Revolutionstribunals;

.Distrikts - und Kankonsgerichte besässen

^ m°'^'""àutnisse l sind sie nicht vom

n
gewählt worden, welche jedem

v!Ä. M »n
"echtigkeit sprechen sollen? soll denn

ac>
Nlcht nach Gerechtigkeit, sondern UN-

d?
revolntionair bcuitheiit werden? nie wer-

Nab '."""'Hand biet-n! und nun will Reib
!>,,1 Gegenstand mit dem bl^eri-

-
'llrn, und die Aristokraten die Kriegskosten

ersetzen lassen, dieß ist ein fremdartiger
a/bxs. - "'.â>î i» die Patriotenentschädigung

andermal vorgebracht werde»,
- findet, die Rache so weit zu

»reiven, die Aristokraten ganz auszuziehcn. Schoch:

Da das ächte Christenthum nur im Schlaraffenland
zu Hause ist, so kann ich auch nicht anrathen daß die
verfolgten Patrioten den Oligarchea alles grosmüthig
verzeihen: dem Rauber muss wenigstens der Raub ge,
nominell werden und ich will also einen Mittelweg
vorschlagen: die wirklich stark verfolgten Patrioten
sollen entschädigt werden, und jeder Oligarch soll de»
Schaden gut machen, den er angerichtet Harz diese
Strafe ist nothwendig; wenn man sie ganz leer gehen
ließe, so wäre ein Aufstand zu befürchten. Aber in
Rüksicht des Urtheils, darüber ist es am besten, man
suche zuerst zu vergleichen, und wenn dieses nicht
möglich ist, so spreche man rechtlich ab, und zwar
durch ein besonderes Revolutionstribunai,
weil ein solches auch neben diesem noch andere Ges
schaffe erhalten könnte. (Geklatjch. ^ Kühn sagt:
Die Commission hätte näher bestimmen sollen, wer zu
fodern habe, wer zu zahlen und wie darüber abzuspre,
chen sey. Der Aufruf an die verfolgten Patrioten sey^

überflüssig: da wo der Beklagte, nicht da wo der Klä,
gcr sizt, muß der Prozeß angehoben werden: besonders
wichtig ist, daß der Beklagte auch verhört werde: die
Appellation gehört vom Distriktog: richt an das Cantons,
gerichr; in Rüksicht der Proceßform muß von der Com,
mtssivn ein Entwurf gemacht werden: aller dieser

noch mangelnden Bestimmungen we?,en fordere ich Nük,
Weisung des Rapports an die Commission. Trösch,
die Patrioten müssen entschädigt werden, denn hatte
man ihnen gefolgt, so wäre kein Krieg da, und
Rapinat hätte uns unsre Schäze nicht weggenom,
meu: nur ist das zu bemerken, daß die Bußen, welche

von den Oligarch?» zum allgemeinen Bcffen ange,
wandt wurden, aus dem Nationalschatz zurukgegcben
werden sollen, aber die Personalstrafcn müss n von
Oligarchen entschädigt werden: das Ganze soll also

an die Commission zurük. I0mini fodert Annahme
des Plans von Bourg ois mit Escher s Jusazen.

Rellstab fodert, daß d.e Commission besser bestimme

wer verfolgter Patriot sey: er will, daß die Oligar,
chen unter sich ausmachen wer von ihnen und wie sie

zahlen sollen: auch er will alle Menschen heben wie

Leg her und Mitleiden haben m t den naschn digen
Kiüdi'rn der Oligarchen, aber die zu entschädigenden

Patrioten haben auch Kinder, für diese muß auch

gesorgt werden. Spengler fodert, daß Hub er
und Secret an der Commission beigeordnet werden:



Huber ruft, ich bin parteyisch für die Patrioten.
Billeter untcrstüzt Spenglers Federung und des

Zehrt, daß in drei Tagen berichtet und abgeschlossen
werde. Legler, Meyer und Bourg ois wollen
aus der Kommission: man geht zur Tagesordnung,
ordnet H üb er und Scer er an der Commission bei

und erkennt den Abschluß des Geschäften in z Tagen.
Deloes legt eine Einteilung des Cantons Le-

man, der circa 180,000 Menschen enthält, in 17
Distrikte vor. Koch soderl, daß die Bittschriften,
welche in dieser Rüksicht eingegangen, erst vorgelesen
werden. Zimmermann bittet, daß dieses des Zeit-
ersparnisses wegen, höchstens im Auszug geschehe.

Secret an widcrsezt sich dieser Verlesung, weil de-

ren zu viele sind und die Commission sie alle sorgfältig
zu Rathe gezogen hat. DaS Gutachten über diese

Einîheilung wird angenommen.
Die Berathung des Entwurfs über die Feudal-

rechte kommt an die Tagesordnung. Der 7 K. wird
behandelt. Iomini sagt, es ist höchst wichtig, daß
der Staat keine Verpflichtungen auf sich nehme, die

er halten zu können nicht gewiß ist: da wir aber die

Schuld, die wir durch Entschädigung der Zehenden-
besitze? über uns nehmen, nicht kennen, so fodere ich,
daß wir keine Termine für ihre Abbezahlung festsetzen,

sondern versprechen, daß dieses sobald möglich gejche-
hen und während dieser Zeit mit 4 p. C. gezinset
werde Haas sagt, er begreife auch nicht, woher
die'e Entschädigung genommen werden soll, überhaupt
aber gest.ht er, daß er nun in diesem ganzen Geschäft
»inen Pl«n zu sehen glaubt, welchem zu olge solche,
die sich Patrioten nennen, alles so einzurichten suchen,

daß sie die Nativnalgütcr höchst wohlfeil aufkaufen
können: er sagt, dieses sey im Ct. Basel der Gesichts-
Punkt, unter dem unsre Zcycndenbehandlung angeschen
werde. Secret an glaubt, daß, so sehr man bei

Festsetzung der Grundsätze lmmer nur von Gcrechlig-
ktit sprach, so sehr vermisse er nun dieftibe bei ihrer
Anwendung. Die Eigentyümer der Zeycnten verlie-
ren schon hinlänglich an ihrem Kapital, ohne daß
sie nun noch in den Zahlungen selbst beeinträchtigt
werden: schon jczt zieht ja der Staat von den Zehen-
den, die ihnen gehören, 1/2 p. C. des Werthes aller
Güter: Zu einer unbestimmten Zahlung der vom
Staat übernommenen Entschädigung kann er seine
Etinme nicht geben, höchstens allenfalls zu einer
Verlängerung dieser Termine ans 2 Jahre, und unter
dem Vediug, daß diese Staateobligacionen an Zah-
lung beim Ankauf von Nationalgütern und bei den
Abgaben angenommen werden. Rellstab anerkennt
die Lästigkeit dieser Zahlungen, indessen da die Grund-
zinse vom Staat in den gleichen Terminen sollen los-
gekauft werden, so glaubte die Commission, daß diese
eingehenden Summen die ausgehenden wohl arsezcn
werden: er will aber mehrerer Sicherheit wegen doch
Secretan folgen. Preux sagt, es seyen Zeheud-

eigenthumer, deren ganzes Vermögen diese ausma-
chcn, daher können keine längern oder unbestimmtern
Termine angenommen werden als die von Secretan
vorgeschlagncn. Wildberger dringt auf schleunige
Abstimmung und Uebersendnng an den Senat. Lür
scher sagt, die loszukaufenden Bodenzinse seyen hin-
längliche Sicherung für die Möglichkeit dieser Abzah-
lung. Surer sieht im Staat das Vaterland, obgleich
er die Oligarchcn nicht immer im Mund hat: erfordert
sorgfältige Untersuchung der Versprechungen,.die man im
Namen des Staats macht; er zeigt, daß eben durch
die Entschädigung, die man den Zehendeneigcnthü-
niern zu geben habe, das Eigenthuinsrecht der Zehen-
den rechtlich erkannt ist und also die Aufhebung
unrecht war, und fodert Zurüksendung des gegenwär-
tigen Artikels in die Commission. H üb er sagt, er

wolle jezt Eutern nicht antworten: der Staat sey

zu arm, um die vorgcschlagne Abzahlung eingehen zu

können, und wen» er einmal sein Versprechen nicht
halten könnte, so würde er seinen Kredit ganzlich vm
lieren, daher schlägt er vor, daß diese Abzahlung m

15 Jahrsterminen geschehe mit der jedesmaligen Zah-
lung der verfallnen Zinse; er glaubt der Staat sey

der Auslösung der Grundzinse nicht gewiß und könne

aljo auch nicht auf diese hin Verpflichtungen über sich

nehme». Haas will neuerdings über die Ungerech-
tigkeit der Zeheudcnaufhebung sprechen, allein man
bemerkt ihm, daß es nun zu spät sey. Broye sagt,
da man den Zehendbesizern das dießjähr ge Interesse
ihres Kapitals mit dem dießjährige» Zehenden weg-

nehmt, so soll man ihnen dieses Jahr schon eine«

Zins der Entschädigungssumme zahlen. Iomini
findet ganz recht die Zehendbesizer zu beruhigen, aber

nur in so weit der Staat es erlaube, und dieß könne

höchstens durch 15 Jahrstcrmine geschehen:^ er will
aber diesen §. wieder an die Commission zurüksende».

Secretan vertheidigt das Eigeiuhumsrcchl der Ze-

hendenbesizer, und sagt, man irre sich immer nur

Edelleute in ihnen sehen zu wollen sie seyen Haupt-

sächlich wohlthätige Anstalten und auch Bürger: aus-

ser dem Vicrtheil des Werths, den man ihnen n>tg

nimmt, beraubt man sie auch noch des dießjahrign
Ertrags desselben: die Abzahlung in 15 Terminen 'st

bedenklich, weil es dem Eigenthümer nicht als
pitalsabzahlung, sondern in kleinen Summen eingeht,

daher will er lieber in 5 Terminen jeden zu z Jahren
zahle». Die Last, die uns erwarte, sey freilich schwer,
allein es sey auch eine ganze Nation, die sie zu ^
gen habe: hätte man sich auch geirrt und könnte nicht

versprochnermaßen zahlen, so sey es besser gezwungen
in die Grube zu stürzen als absichtlich, und uberdem

seyen doch in den Cantonen, wo viele Entschädigungen
abzuzahlen sind, auch viele Einkünfte zu entheben.

Trösch will in 5 Terminen bezahlen, aber ohne da

Ausstehende zu verzinsen. Anderwerth stimmt tur^
Gutachten, indem die Pamkularbesizcr schon hmla»s-



lich in ihrem Eigenthum geschädigt wurden. Das
Gutachten wird mit Stimmenmehc verworfen und
bestimmt, daß die Abzahlung während Jahren in
5 Terminen geschehen soll. Alle übrigen Anträge wer-
du, verworfen.

Secretan federt nun neuerdings, daß diese

Staatsobligationcn an Zahlung der Nationalgüter und
der Abgaben als baares Geld angenommen werden
sollen. Weber sagt, unsre Nationalgüter und Ab-
gaben sollen uns Geld nicht Papier einbringen, daher
verwirft er diesen Antrag und foberr, daß diese Obii-
gationcn, um Wucher zu verhüten, bei ihrer Verfall-
zeit nur von ihrem ersten Eigenthümer als Zahlung
an Nationalgüter angenommen werden sollen. Z im-
m ermann glaubt, daß dieses der erste Schritt zum
Papiergeld werden konnte und will daher Untersuchung
durch eine Commission. Deloes unterstüzt Sccre-
tans Antrag: H über ebenfalls, aber unter dem
Beding, daß sie nur bei ihrer Versallzcit annehmbar
seyen. Bourg ois stimmt für Secretan, weil
dadurch viele Eigcuthümec, die kein anderes Eigen-
thun, haben, erleichtert werden. Kühn will eben
falls ihre Gülligkrit in öffentlichen Zahlungen von ih-
rer Verfallzeit an. Weber stndet Kühn S Vorschlag
durchaus »nnüz; denn wenn sie verfallen sind, so

wird es sich doch von selbst verstehen, daß sie der

Staat^als baar Geld annehmen wird: sollen sie aber
nach Secretan s Vorschlag vorher annehmbar seyn,
so arten sie in Papiergeld aus, also fodert er Tages-
ordinmg. Escher bittet »m Untersuchung dieses wich
tigen und bedenklichen Antrages durch eine Commis
sion. Secretan bcharrl, indem sein Antrag kei-
neswegS auf Papiergeld hinziele »nd einzig zum Zweck
habe den Verkauf der Nationalgüter zu erleichtern,
und diese Staatelobligatiolien m besseren Kredit Zu
bringen. Die Fortsetzung der Verhandlung wird auf
die folgende Sitzung aufgeschoben.

Senat, 15. Juny.
Der Beschluß, welcher den Canton Oberland

m zehen Distrikte eintheilt (l. Saanen. 2. Ober-
simmenthal. z. Nieoersimmenthal. 4. Frntigen. 5.
Acsch,. s. Thu». 7. Untersten. 8. Juterlachcu. y.
Bnenz. iO. Oberhasli) wird einer Commission zur
Untersuchung übergeben, die aus den B. Meyer
von Ar au, Lüthi von Lang nan und Schnei-
der besteht.

Der Oberschreiber Laharve begehrt Bewilligung,
seiner Gesundheit wegen, einige Wochen inS Schinj-
nacher Bad sich begeben zu dürfen; sie wird ihm ertheilt.

Ein Brief der Verwaltungskammcr des Cantons
Leman wird verlesen, enthaltend Vorstellungen und Be-
merkungcn, den Beschluß des Gr. Rathes über die Feu-
dalabgaben betreffend; der Beschluß greife das Eigen-
thun, an; beruhige das Volk keineswegs u. s. w.

Trosser Rath r6. Juny.
Zwei Dputirte des provisorischen Raths ju Lau«

sänne begehren Sicherheit alles Eigenthums, beson-
derö der Gemciudsgüter, welche die Gemeinden selb-
steu sollten verwalten dürfen, und da dieser Rath
nun im Begriff ist abzutreten, so wünschte er nocà
die Befriedigung zu haben, eine Proklamation über
die Sicherheit jeder Art Eigenthums von den gesetz-
gebende» Rathen auswirken zu können. B 0 u r g 0 i 6
theilt eine ganz ähnliche Birke von der Gemeind Wif-
lisburg schriftlich mit, welche verlangt, daß die Gc-
uieindgüter den jetzigen Gemeindsgenossen und ihren
Nachkommen gehören sollen. Secretan; da die
gesetzgebenden Räthe gewiß nie etwas gegen irgend
ein E'genlhumsrecht unternehmen werden, so glaube
er über diese Bitte Tagesordnung fodern zu müsse»
mit Ucbergcbuiig der Bittschriften, wegen Verwaltung
der GcmcindSgntcr, an die Organisations - Commis-
sion aller untergeordneten Gewalten im Staat. Kuh»
sagt, Sicherung alles Eigenthums ist ein Schwur den
jeder aus uns mit Annahme der Konstitution gethan
hat, wer ihn vergessen könnte wäre des Zutrauens
des Volks unwürdig: er glaubt diese Bittschriften
sollten an die Gemeinde-Rechte-Commission verwie-
sen werden. Secretan beharrt auf der Organisa-
tions-Commission: Haas und Deloes folgen Se-
cretan; Weber ebenfalls, doch bemerkt er, ^daß
man bei der Einschränkung der Geweindgüter auf
die jetzigen Gemcindgcnossen, Gefahr laufe neue pn?
vilegirte Stände zu bilden. Sccre tans Antrag
wird angenommen.

(Die Fortsezung folgt morgen.

Das Vollztehungs-Direktorium der helsetischen ei-

neu und untheilbaren Republik.

Benachrichtigt, daß verschiedene Gemeinden und
gewisse Innungen das Vorhaben äussern, das Eigen-
lhum, über welches ihnen bisdahin die Disposition
zustand, unter die Individuen welche diese Vereint-
gungcn ausmachen, zu vertheilen: — In Erwägung,
daß eine solche Theilung ein Akt is ist, der durch ein
Dckrct des gesetzgebenden Körpers gesetzlich bekräftiget
werden, und zu Erzweckuug durchgängiger Regelmäst
sigkeit an gewisse Formen gebunden seyn soll;

Erklärt:
alle und jede Theilungen dieser Art als vorzeitig,
unregelmässig, null und nichtig. Jede Theilung, zu

welcher mit Beystilssttznng dieser P.rklamation von
'Gemeinden oder Innungen gesch itten wurde, wird
-als ein Eingriff in die Rechte des Gesetzgebers, so-

j nach als Vergehen der Ueberschreitung gesetzlicher G«.
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